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strierungen vornehmen können, wenn unter den Mitgliedstaa-
ten dieser Organisationen kein Konsens über die Registrie-
rung besteht;

b) dass der Staat, von dessen Hoheitsgebiet oder Anla-
gen ein Weltraumgegenstand gestartet wurde, sich in den Fäl-
len, in denen keine vorherige Vereinbarung getroffen wurde,
mit den Staaten beziehungsweise mit den internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, die als „Startstaaten“ gelten
könnten, in Verbindung setzt, um gemeinsam festzulegen,
welcher Staat oder welche Stelle den Weltraumgegenstand
registrieren soll;

c) im Falle eines gemeinsamen Starts von Weltraumge-
genständen jeden Weltraumgegenstand gesondert zu regi-
strieren und die Weltraumgegenstände unbeschadet der Rech-
te und Pflichten der Staaten und im Einklang mit dem Völker-
recht, einschließlich der anwendbaren Weltraumverträge der
Vereinten Nationen, in das entsprechende Register des Staa-
tes einzutragen, der nach Artikel VI des Weltraumvertrags11

für den Betrieb des Weltraumgegenstands zuständig ist;

d) dass die Staaten den ihrer Hoheitsgewalt unterste-
henden Anbietern von Dienstleistungen für den Start von
Weltraumgegenständen nahe legen, deren Eigentümern
und/oder Betreibern zu raten, sich bezüglich der Registrie-
rung dieses Weltraumgegenstands an die zuständigen Staaten
zu wenden;

4. empfiehlt, dass nach einem Wechsel der Aufsicht
über einen auf einer Umlaufbahn befindlichen Weltraumge-
genstand

a) der Registerstaat dem Generalsekretär in Zusam-
menarbeit mit dem nach Artikel VI des Weltraumvertrags zu-
ständigen Staat unter anderem die folgenden zusätzlichen An-
gaben übermitteln könnte:

i) das Datum des Wechsels der Aufsicht;

ii) Angaben zur Identität des neuen Eigentümers oder
Betreibers;

iii) jede Veränderung der Position auf der Umlaufbahn;

iv) jede Veränderung der Funktion des Weltraumgegen-
stands;

b) der nach Artikel VI des Weltraumvertrags zuständi-
ge Staat dem Generalsekretär die genannten Angaben über-
mitteln könnte, wenn es keinen Registerstaat gibt;

5. ersucht das Büro für Weltraumfragen,

a) allen Staaten und internationalen zwischenstaatli-
chen Organisationen ein Muster-Registrierungsformular zur
Verfügung zu stellen, aus dem hervorgeht, welche Angaben
dem Büro für Weltraumfragen zu übermitteln sind, um ihnen
bei der Übermittlung von Registrierungsangaben behilflich
zu sein;

b) über seine Website die Kontaktangaben der Anlauf-
stellen zu veröffentlichen;

c) auf seiner Website Verknüpfungen zu den entspre-
chenden Registern mit Internet-Präsenz einzurichten;

6. empfiehlt den Staaten und den internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, dem Büro für Weltraumfra-
gen über neue Entwicklungen im Zusammenhang mit ihrer
Praxis bei der Registrierung von Weltraumgegenständen Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 62/102

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 171 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/404, Ziff. 15)15:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien,
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62/102. Hilfe für Palästinaflüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948 sowie auf alle ihre späteren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich Resolution 61/112 vom 14. Dezember
2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 302 (IV) vom
8. Dezember 1949, mit der sie unter anderem das Hilfswerk
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten einrichtete,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats,

im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit
nahezu sechs Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind,

bekräftigend, dass unbedingt eine Lösung für das Problem
der Palästinaflüchtlinge gefunden werden muss, damit Ge-
rechtigkeit und ein dauerhafter Frieden in der Region herbei-
geführt werden können,

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfs-
werk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Na-
hen Osten in den über siebenundfünfzig Jahren seines Beste-
hens übernommen hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge
durch die Bereitstellung von Bildungs-, Gesundheits-, Hilfs-
und Sozialdiensten sowie von Nothilfe zu lindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä-
stinaflüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 200616,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich
in Jordanien, Libanon, der Syrischen Arabischen Republik
und dem besetzten palästinensischen Gebiet,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beson-
ders schwierige Lage der unter der Besatzung lebenden Palä-
stinaflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Sicherheit,
ihr Wohlergehen und ihre sozioökonomischen Lebensbedin-
gungen,

insbesondere mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis
über die humanitäre Lage im Gazastreifen und unterstrei-
chend, wie wichtig Nothilfe 




